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Informationsfreiheit: Antrag vom 27. September 2018 an die Stadt Mannheim

Ihr Schreiben vom 16. Januar 2019 und 01. Oktober 2019 („FragDenStaat.de 

#33771“)

███████████

Sie haben sich bei uns darüber beschwert, dass Ihr Informationsfreiheitsantrag vom 

27. September 2018 von der Stadt Mannheim nicht entsprechend den gesetzlichen 

Vorgaben des Landesinformationsfreiheitsgesetzes (LIFG) bearbeitet worden wäre. 

Sie hatten Zugang zu vier Protokollen von Bezirksbeiratssitzungen beantragt.

Wir haben die Stadt Mannheim um Stellungnahme gebeten und hatten hinsichtlich 

der Antwort der Stadt Mannheim weitere Rückfragen.

Dem Verlauf auf FragDenStaat.de zu schließen haben Sie die Protokolle zwischen-

zeitlich erhalten - https://fragdenstaat.de/anfrage/protokolle-von-4-offentlichen-

sitzungen-der-bezirksbeirate-neckarstadt-ost-und-west/#nachricht-443121. Wir ge-

hen damit davon aus, dass sich Ihre Beschwerde zwischenzeitlich erledigt hat.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

des Landesbeauftragten für den Datenschutz und

die Informationsfreiheit Baden-Württemberg


